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Einführung sogenannter Hauspstege.

Den „Schweizerischen Blättern für Gesundheitspflege" entnehmen >vir folgende

Ausführungen:
iliach dem Porbilde deutscher Städte, z, B. Frankfurt a. M., soll nun auch für

Zürich die sogenannte Hauspflege eingefübrt und organisiert werden. Z Wir
verstehen darunter nicht die berufliche Krankenpflege, wie sie durch die cigent-

lichen Kranken- bezw. Geineindeschivestern geiibt wird, sondern die Pflege der

Familie durch eine Person, welche an Stelle der erkrankten, ans Bett gefesselten

oder im Spital abwesenden Mutter und Hausfrau die Fürsorge für Kinder und

Haushalt übernimmt. Das Bedürfnis nach Hanspflegerinncn bat sich sowohl in

ärztlichen als auch in andern mit öffentlicher Krankenfürsorge sich beschäftigenden

Kreisen schon längst und dringend fühlbar gemacht. Solche Hanspflcgerinnen sind

nicht nur eine wirksame Ergänzung bezw. ein Ersah für die beruflich gebildeten

Krankenschwestern: ihre Bedeutung liegt vor allem darin, auch während der Dauer
der Krankheit der Mutter und Hausfrau ein geordnetes Familienleben und eine

geordnete Führung des Haushaltes zu ermöglichen, indem sie alle diejenigen Pflichten
übernehmen, die sonst der Mutter und Hausfrau in ihrer Stellung als pflichttreue,

ordnungsliebende Besorgen,! der Kinder und des gesainten Hanshaltes obliegen.

Zur Hauspflege eignen sich demnach Frauen, die neben etwelchcn elementaren

Kenntnissen in der Krankenpflege vor allem aus imstande sind, einen bescheidenen

Haushalt ordentlich zu führen und dabei werktätig und taktvoll Hand anzu-

legen.

Die Einsicht, das; dein Bedürfnisse in rationeller Weise Geniige geleistet werde»

sollte, veranlaßte die StcllenvermittlungS-Kommission der schweizerischen Pflegerinnen-
schule in Zürich zur Einberufung einer Konferenz, an welcher auch Abgeordnete des

städtischen Gesundheitsamtes teilnahmen, das sich schon seit längerer Zeit mit dem

Gedanken des Ausbaues der Genieindekrankenpflege im allgemeinen und der Orgnni-
fation der Wöchnerinnen- und HanSpflege beschäftigt hat.

Organisation und Leitung der Hauspflege stellte man sich nun folgender-

maßen vor: Hauspflegen sollen auf dem ganzen Stadtgebiete eingeführt werden,

wohl am besten mit Anschluß an bestehende Onartierinstitutc. Als solche quali-
sicheren sich vor allem die G ein ci nd e kra n ke n p fl eg en, indem die Hauspflegen

ja deren natürliche und wirksame Ergänzung bilden. Wo Gemeindekrankenpflcgen

zur Zeit nicht bestehen, geschieht der Anschluß am besten an eines der andern gc-

meinnützigen Onartierinstitnte lFranenvcrein, Wöchuerinnenpflege, gemeinnützige Ge-

sellschaft ». s. w.j. Der die Organisation übernehmenden Bereinigung fällt in Ber-

bindnng mit andern beteiligten Onartiervereinen die innere Ausgestaltung nach freiem

V Siehe hierzu die lehrreiche »nd anregende «christ von Pros. Dr. >»,',I. Hirsch in 'Frank-

surt a. Main: Die Hanspslegr. Ihre Brgriinduug und Organisation in Hauspflrgrverrinen.
Fenn, ö>ttst. Fischer.



Ermessen lind in Berücksichtigung der besonderen Quarticrverhältnisse zu. Um aber

in Organisation und Leitung etwelche Einheitlichkeit zu erzielen, empsiehlt es sich,

eine Instanz zu schassen, die den Vertretern der einzelnen Onartierpflegen Gelegen-

heit bietet, sich gegenseitig über gemachte Erfahrungen anszusprechen, Anregungen

zu machen u. s. f. Als solche Instanz möchten wir eine Art Delegiertenkonferenz

vorschlagen, welche, nach dem Gesagten, keineswegs eine Beschränkung der Selb-
ständigkeit der Onartierpflegen bedeuten würde, sondern deren Aufgabe lediglich
darin bestünde, allgemeine auf gute Leitung und geordneten Betneb abzielende

Regeln zu vereinbaren. In dieser Delegiertenversammlnng würde auch die schweize-

rische Pflegerinnenschule und das Gesundheitsamt vertreten sein.

Wat die Ausbildung und die Vermittlung von Hauspflegerinnen anbelangt,
so ist man sich darüber noch nicht vollständig klar. Immerhin wird allseitig die

Ansicht geteilt, daß den Pflegerinnen etwelche Instruktion erteilt und ebenso Gewähr

für deren moralische Onalifikation geboten werden muß. Es besteht kein Zweifel,
daß sich diese Fragen unter Mitwirkung der Pflegerinnenschule bczw. ihres Stellen-

vermittlnngsbureans in durchaus zufriedenstellender Weise werden lösen lassen. Als
Hauspflegerinnen dürften sich am besten ältere, charakterfeste Frauen mit praktischen

Erfahrungen auf dem Gebiete des Hauswesens und der Kinderbesorgung eignen, die

gegen bescheidene Entschädigung fortwährend zur Verfügung stünden. — Den Mit-
gliedern der sich an der Hautpflege beteiligenden Francnvereine würde die Kon-

trolle über das Bedürfnis nach Hauspflegerinnen und über die Tätigkeit der letzteren

zufallen.

Was Wochenpfleg crin neu von Beruf anbelangt, die sich für Mitbc
svrgnng des Haushaltes in solch einfachen Verhältnissen eignen würden, so stehen

schon zur Zeit zirka solcher durch das. Stellenvermittlungsburean der Pflege-
rinnenschule zur Verfügung.

WaS die finanzielle Seite der Angelegenheit anbelangt, so fallen die Kosten

für Organisation und Betrieb der Hanspflcge zu Lasten der betreffenden Onartier-

vrganisationen. Den Aufgaben stehen aber auch Einnalnnen gegenüber, in Form
von allerdingt sehr mäßigen Taxen für die Leistungen der Pflegerinnen, indem

sicherlich eine Anzahl von Familien in der. Lage sein wird, für die Pflegekosten

ganz oder doch teilweise aufzukommen; dazu kommen private Zuwendungen und

Legate und eine Beitragtleistnng von der Stadt für allfällig entstehende Betriebs-

defizite.

schweizerischer Verein für Kriegs- und Znnitütshnnde.

Am l ü. März I lüVt ist in Zürich der genannte Verein gegründet worden;
wir nehmen gerne von seinen die freiwillige Hülfe interessierenden Bestrebungen

Notiz und geben unsern Lesern im folgenden von dem Einladnngszirkular Kenntnis,
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